Anschaffungskosten

Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die Sie leisten, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.

Die Aufwendungen müssen dem Wirtschaftsgut einzeln zugeordnet werden können.

Zu den Anschaffungskosten gehören nicht nur die Hauptkosten, sondern sämtliche mit der Anschaffung zusammenhängenden Nebenkosten. 

Der Anschaffungsvorgang ist erst dann beendet, wenn das Wirtschaftsgut in den Zustand versetzt ist, dass es den ihm zugedachten Zweck erfüllen kann. Deswegen sind auch nachträgliche Anschaffungskosten miteinzubeziehen.

Ändern sich die Anschaffungskosten zu Ihren Gunsten infolge von Mängelrügen oder Inanspruchnahme von Rabatten (Rabatte), Skonti (Skonto) oder Boni (Bonus), mindert sich insoweit die Bemessungsgrundlage für die Abschreibungen.

Anschaffungskosten im Anlagevermögen

Die Anschaffungskosten für ein Wirtschaftsgut im Anlagevermögen sind zu aktivieren und auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zu verteilen, wenn es nicht im Laufe des Wirtschaftsjahres verbraucht wird oder Ihrem Betrieb nicht dauernd dient. 

Für geringwertige Wirtschaftsgüter besteht ein Wahlrecht.

Bei der Anschaffung eines Grundstücks gehören zu den Anschaffungskosten neben dem Kaufpreis die Grunderwerbsteuer, die Notariats- und Grundstückskosten, Vermittlungsgebühren und alle anderen Nebenkosten, die Ihnen entstehen, um das Grundstück in Ihre eigene wirtschaftliche und rechtliche Verfügungsmacht zu überführen. 

Die Anschaffungskosten können auch darin bestehen, dass Sie Schulden des Veräußerers mitübernehmen.

Ein Vermögensgegenstand ist in dem Zielpunkt angeschafft, in dem Eigenbesitz, Gefahr, Nutzen und Lasten auf Sie als Erwerber übergehen. 

Zu diesem Zeitpunkt scheidet der Vermögensgegenstand aus dem Vermögen des Veräußerers aus und zu diesem Zeitpunkt müssen Sie das Wirtschaftsgut bilanzieren

Erwerben Sie ein Wirtschaftsgut des beweglichen Anlagevermögens, so können neben dem Kaufpreis u. a. Verpackungs- und Transportkosten, Überführungs- und Frachtkosten, Rollgelder, Zölle, Aufstellungs- und Fundamentierungskosten als Anschaffungsnebenkosten in Frage kommen.

Bei einem Tausch von Wirtschaftsgütern richten sich die Anschaffungskosten nach dem gemeinen Wert des hingegebenen Wirtschaftsguts.

Wird das unbebaute Grundstück zu einem späteren Zeitpunkt bebaut, so ist für das Gebäude ein eigenes Konto zu führen.

Nachträgliche Anschaffungkosten

Bei nachträglichen Aufwendungen ist zu unterscheiden:

· Es handelt sich um laufende Reparaturaufwendungen.

· Durch die Aufwendungen ist das Wirtschaftsgut auf den neuesten Stand gebracht worden.

· Das Wirtschaftsgut ist erweitert oder verbessert worden.

· Durch die nachträglichen Aufwendungen ist ein anderes Wirtschaftsgut entstanden.

